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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Dr. Madeleine PETROVIC 

und Freunde haben an mich am R. Jänne~ 1991 die schriftliche 

Anfrage Nr. 251/J betreffend "Effizienz der Maßnahmen gegen das 

Schlepperunwesen" mit folgendem Wortlaut gerichtet: 

"1. Wieviele Personen wurden seit Inkrafttreten der genannten 

legistischen Änderungen als Schlepper gefaßt lInd rechtskräf

tig bestraft? Welche Strafen wurden jeweils verhängt? 

2. Wieviele sonstige Fremde wurden seither gemäß § 10 Fremdenpo

lizeigesetz zurückgeschoben? Aus welchen Herkunftsländern 

stammten diese Personen? 

3. Wieviele fremde Personen wurden seither gemäß § 10a Fremden

polizeigesetz ausgewiesen? Welcher Nationalität waren die 

genannten Personen? 

4. Durch eine kurz vor der Sommerpause vorgenommene neuerliche 

Änderung des Fremdenpolizeigesetzes (431/A)· wurden dem § 10a 

Fremdenpolizeigesetz die neuen Absätze 3 bis 6 angefHgt. 

Wieviele Personen wurden gemäß diesen Bestimmung (§ 10a Abs. 

3 - 6 Fremdenpolizeigesetz) ausgewiesen? Welcher Nationalität 

waren die genannten Personen? 
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5. Wieviele Personen wurden aufgrund einer vorverlagerten Grenz

){Ontrolle gemäß § 23 Abs. 4 Paßgeset.z erfaßt und nicht ins 

Inland eingelassen? Welcher Nationalität waren die genannten 

Personen? 

6. Wurde mit Personen, die in österreich um Asyl angesucht ha

ben, gemäß § 10 oder § 10a Fr~mdenpolizeigesetz verfahren? 

('ber wieviele Personen aus welchen Herkunftsländern wurde in 

einem Verfahren gemäß § 2a Asylgesetz entschieden? 

7. Wie ist die bundesweite Praxis bei der Erteilung einer be

scheidmäßigen Aufenthaltsberechtigung gemäß § 5 Abs. 3 Asyl

gesetz? Gibt es Fälle, in denen AsylwerberInnen eine vorläufi

ge Aufenthaltsberechtigung aufgrund § 2 Fremdenpolizeigesetz 

versagt wird? Gibt es derartige Erlässe in Bezug auf das 

Verhalten einzelner Hsterreichischer Bezirkshauplmannschaf

ton? Gibt es derarti.ge Erlässe betrHffend Angehöriger bestimm

ter Nationalitäten? Wenn ja, wie beurteilen Sie alle derarti

gen Erlässe als rechtmäßig im Sinne des internationalen 

Flüchtlingsrechtos? 

Diese Anfrage beantwort.e ich wie folgt: 

Wie ich bereits anläßlich der Beantwortung der Anfrage der 

Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Dr. Madeleine PETROVIC vom 22. 

November 1990, NI'. 54/J betreffend uTürkische/KUrdische Asylwer

berInnen" dargelegt habe, bestehen bei den österreichischen Si

cherheltsbehörden keine derart umfassenden und detaillierten 

statistischen Aufzeichnungen, die eine völlig exakte Beantwortung 

der Anfrage ermöglichen. Soweit jedoch entsprechende Daten vorla

gen bzw. unter beträchtlichem Verwaltungsaufwand eruiert werden 

konnten, gebe ich sie in der Folge bekannt. 

Seil Inkrafttreten der genannten logistischen Änderungen 

Wl.lrdl~n gerrC:'n 42 PCl'sorwn W8(~en Schl(~ppprei goricht.lich0 FreihEdts

straf('H\ in ei.nem Ausmaß von 1. hi.s 15 Monat.en, ZUIll Teil IlnhfHlinrrt, 
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verhängt. Gegen 20 Schlepper wurden Verwaltungsstrafen in Form 

von Geldstrafen in einer Höhe von bis zu S 10.000,~- verhängt. 

Es wurden ca. 4AOO Fremde gemäß § 10 des Fremdenpolizeir.;eset

zes zurückgeschoben. Hiebei handelte es sich primär um rumänische 

sowie um türkische, jugoslawische, tschechoslowakische und polni

sche staatsangehörige. 

Gemäß 6 10a des Fremdenpolizeigesetzes wurden ca. 900 Perso

nen ausgewiesen. Bezliglich der Nationalität der Betroffenen r.;ilt 

das zu Frage 2 Gesagte. 

Gemäß § 10a Abs. 3 - 6 des Fremdenpolizeigesetzes wurden ca. 

250 Fremde ausgewiesen. Von der Maßnahme waren primär jur.;oslawi

sehe, ungarische, tschechoslowakische und polnische Staatsangehö

rir.;e hetroffen. 

Diese Bestimmung wurde auf dem Flughafen Schwechat auf 2A 

Fremde angewandt. Es handelte sich um Staatsangehörige von Polen, 

Rumänien, Nigeria, Ghana und Tunesien. 

Die §§ 10 oder 10a des Fremdenpolizeigesetzes wurden 

angewandt, sofern dem Asylwerber keine vorläufige Aufenthaltsbe

rechligungen gemäß § 5 Abs. 1 des Asylgesetzes zukam, insbesonde-
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re wei] nr bere.i ts in eirH~m anderon Staat. Schutz vor Verfolgune 

gefunden hatl(~. 

In einem Verfahren gemäß 6 2a des Asylgesetzes wurde über ca. 

500 Personen entschieden, wobei die Mehrzahl der Verfahren auf 

dem Flughafen Wien/Schwechat durchgeführt wtlrde. Eine Statistik 

über die HerJnlnftsländer dieser Personen Uegt njcht vor. 

§ 5 Abs. 3 des Asylgesetzes enthält keine Ermächtigung zur 

Erteilung von Aufenthaltsberechtigungen. Diese Bestimmung nor

miert lediglich jene Tatbestände, die das Bestehen einer vorläufi

gen Aufenthaltsberechtigung gemäß § 5 Abs. 1 des Asylgesetzes 

ausschließen. 

Eine AUfonthal lsberechljguTlfj r;emäf3 n 2 des Fremdenpol izeige

setzes kann ffPmiiß Abs. J. Z 2 d.i<'?sHr Bestimmung nur in Form eines 

Sicht.vormerJt,es er·t.c::d:l l oder mi t. Be~;cheid vE!t'längert werden. Eine 

derartige Allfenthaltsben)chtigll.ng wi.rd daJlf~r dann versar~t., wenn 

entweder die Vorallsset.zungen für die ErteiJung elnes Sichtvermer

kes nicht gegeben sind oder wenn der Fremde im Falle der Beantrag

ung einer Aufenthallsberechliauna in Bescheidform vor Erteilung 

keine Aufenthallsberechligung besessen hat. 

Diese Konsequenz der Fremdenpolizeirresetznovelle, BGBl. Nr. 

190/1990, wurde allen Sicherheitsbehörden in den anläßlich des 

Inkrafltretens dieser Novelle erlassenen Richtlinien zur Kenntnis 

gebracht. Soferne das Verwaltungshandeln einzelner Behörden in 

der Folge nicht im Einklang mit der Rechtslage stand, wurden 

diese telephonisch entsprechend unterwiesen. 

Rin Erlaß an eine bestimmte Sicherheitsbehörde ist nur einmal 

ergangen. Anlaß hiefür war die Feststellung, daß die Bezirkshaupt

mannschaft Baden türkischen staatsangehörigen, denen eine vorläu

fige AUfenthaltsberechtiauna gemäß § 5 Abs. 1 Asylgesetz nicht 

zlI)cam, (-ml.geeen df)r Gesetzoslage unt.eJ~ Berufung auf § 2 der. Frem

denpolizeigesetzes Aufenthall.sbcrechtigungen in Bescheidform 

el~UJilt hatte. 

DiHse Frage steht. in lwinem Zusammenhang mil dem int.ernat:iona

len Flüchtlil1~srochl. 

• "-_;I" 
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